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Teil B 
Grundfall D (Deliktsrecht) 

3. Zwangsvollstreckungsrecht 
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a) 
- Titel: Vorläufig vollstreckbares Endurteil § 704 ZPO liegt vor. 

- Vollstreckungsklausel: §§ 724, 725 ZPO – muss der RK beantragen.  
- Die Vollstreckungsklausel erteilt der Urkundsbeamte des Gerichts. 
- Zustellung: Das Urteil wird von Amts wegen zugestellt. Es ist jedoch auch eine 

Parteizustellung möglich (§ 750 Abs. 1 ZPO). 

 

Das Urteil ist gemäß § 709 ZPO nur gegen Sicherheitsleistung vorläufig 
vollstreckbar. Daher muss RK entweder die Rechtskraft des Urteils abwarten und 
sich einen entsprechenden Rechtskraftvermerk auf dem Urteil eintragen lassen 
oder die Sicherungsvollstreckung betreiben (§ 720 a ZPO) oder die im Urteil 
ausgewiesene Sicherheit stellen. 

b) Soweit RK keine konkreten Informationen über die Vermögensverhältnisses 
der LS vorliegen, kann sie gemäß § 802a ZPO den Gerichtsvollzieher 
beauftragen mit: 

 
- dem Versuch der gütlichen Erledigung (§ 802b ZPO) 

- der Einholung der Vermögensauskunft (§ 802 c ZPO) 
- ggf. der Einholung von Auskünften Dritter über das Vermögen der 
Schuldner (§ 802 l ZPO) der Pfändung und Verwertung körperlicher 
Sachen. 
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a) RK kann gegenüber der Volksbank eine Vorpfändung nach § 845 ZPO 

aussprechen. 

b) Diese Maßnahme muss nicht bei Gericht beantragt werden. Es reicht die 
Zustellung des entsprechenden Benachrichtigung über die bevorstehende 
Pfändung durch den Gerichtsvollzieher aus. 

c) Die Vorpfändung verliert ihre Wirkung, wenn nicht innerhalb eines Monats nach 
Vorpfändung eine wirk- same Vollpfändung folgt oder eine Vorpfändung erneut 
ausgebracht wird. (§ 845 Abs. 2 ZPO). 

d) Das Vollstreckungsgericht Brandenburg ist zuständig (§ 828 Abs. 2 ZPO), weil LS 
dort ihren allgemeinen Gerichtsstand hat.  

03 
Der Gerichtsvollzieher hinterlegt das Vermögensverzeichnis beim zentralen 
Vollstreckungsgericht (§§ 802f Abs. 6, 802 k Abs. 1 ZPO). Außerdem ordnet er die 
Eintragung von LS in das Schuldnerverzeichnis beim zentralen Vollstreckungsgericht 
an, weil nach dem Inhalt des Vermögensverzeichnisses eine Befriedigung der RK 
nicht zu erwarten ist (§ 882c Abs. 1 Ziff. 2 ZPO) 

04 

 
a) Ja, gemäß Anlage zu § 850 c ZPO (Pfändungstabelle) i. H. v. € 360,47 monatlich. 
b) Dann wäre der Pfändungsfreibetrag höher, sodass lediglich € 60,83 pfändbar sind. 
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Nach § 802 d ZPO muss LS die Vermögensauskunft innerhalb von zwei Jahren nur 
dann erneut abgeben, wenn der Gläubiger dies beantragt und glaubhaft macht (§ 
294 ZPO), dass sich die Vermögensverhältnisse des Schuldners wesentlich geändert 
haben. 
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a) Gemäß § 866 ZPO hat RK folgende Vollstreckungsmöglichkeiten in das 

Grundstück: 
 Eintragung einer Zwangssicherungshypothek auf dem Grundstück der LS 
 Zwangsversteigerung 
 Zwangsverwaltung. 

b) Zuständig für den Antrag auf Zwangsverwaltung/Zwangsversteigerung ist das 
Vollstreckungsgericht. Für die Eintragung der Zwangssicherungshypothek ist das 
Grundbuchamt zuständig. 

c) Die Eintragung einer Sicherungshypothek setzt eine Mindestforderung von mehr 
als € 750,00 (§ 866 Abs. 3 ZPO) voraus. 
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Nein, nach § 867 Abs. 2 ZPO muss der Betrag der Forderung auf die 
verschiedenen Grundstücke des Schuldners verteilt werden. Jeder der Teile muss 
aber mehr als € 750,00 betragen. 

 _ 
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Zwangsverwaltung oder Pfändung und Überweisung der Mietforderungen. 
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a) Nein, weil diese Geräte unpfändbar nach § 811 Ziff. 1 ZPO sind. 

b) RK kann eine Austauschpfändung nach § 811 a ZPO durchführen lassen. 

 

 

4. Sonstiges 

 

Ausgangslage: 

 
a) Nein, weil AV weder Halter, noch Fahrer des Kraftfahrzeuges war. 

b) Nur aufgrund der Anspruchsgrundlage von § 115 Abs. 1 VVG i.V.m. §§ 1, 3 a 
PflVG kann RA direkt Ansprüche gegen die AV-Versicherung geltend machen. 

  
01 

 
13.688,00 €, weil der Geschädigte nach der Rechtsprechung des BGH bis zu 130 
% des Wiederbeschaffungswertes verlangen kann. RA hat die Mehrwertsteuer für die 
Reparatur aufgewandt, so dass er nach 
§ 249 Abs. 2 S. 2 BGB den Nettobetrag zzgl. der für die Reparatur aufgewandten 
Umsatzsteuer verlangen kann. 
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Der Eigentümer eines privat genutzten Pkw, der die Möglichkeit zur Nutzung seines 
Pkw´s einbüßt, hat auch dann einen Nutzungsersatzanspruch, wenn er kein Kfz 
anmietet. Voraussetzung ist eine fühlbare Beeinträchtigung, d. h. ein entsprechender 
Nutzungswille und eine hypothetische Nutzungsmöglichkeit des RA. Dies ist hier 
gegeben. Allein die Tatsache, dass RA die Möglichkeit nutzt, mit dem Fahrrad zu 
fahren, lässt den Nutzungsersatz nicht entfallen. 


